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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen fluidbetätigten Li-
nearantrieb, mit einem einen linear verschiebbaren Kol-
ben aufnehmenden Gehäuse, das zwei stirnseitige Ab-
schlusswände und eine sich dazwischen erstreckende
rohrförmige Umfangswand definiert, wobei wenigstens
eine Abschlusswand von der Bodenwand einer Ab-
schlusskappe gebildet ist, deren Seitenwand einen Län-
genabschnitt der Umfangswand definiert und an die sich
ein einen weiteren Längenabschnitt der Umfangswand
definierendes Rohrstück anschließt, wobei die Abschlus-
skappe einen sich innen an ihrer Seitenwand und an ihrer
Bodenwand abstützenden, bezüglich der Abschlusskap-
pe axial unbeweglich fixierten Füllkörper umschließt, der
vorderseitig eine der Abschlusswand axial vorgelagerte
Aufprallfläche für den Kolben trägt, wobei das Rohrstück
den Füllkörper, ohne sich daran axial abzustützen, radial
außen unter gleichzeitiger Zentrierung ein Stück weit axi-
al übergreift und der Füllkörper in dem axial hinter seiner
Vorderseite liegenden Bereich an der Abschlusskappe
des Gehäuses fixiert ist.
[0002] Bei einem aus der EP 0837248 B2 bekannten
fluidbetätigten Linearantrieb besteht das Gehäuse aus
einem Rohrstück und zwei stirnseitig daran angesetzten
Abschlusskappen, wobei in jeder Abschlusskappe ein
Füllkörper aufgenommen ist, der an seiner dem Kolben
des Linearantriebes zugewandten Vorderseite ein Rin-
gelement mit einer Aufprallfläche für den Kolben trägt.
Der Füllkörper ist an dem Gehäuse axial unbeweglich
gehalten, indem er radial in eine von einer Aussparung
der Abschlusswand und von der Stirnfläche des Rohr-
stückes begrenzte Gehäuseausnehmung hineinragt. In
Verbindung damit verfügt das Rohrstück über eine relativ
große Wandstärke, was einen hohen Materialbedarf mit
entsprechend hohen Herstellungskosten zur Folge hat
wie auch ein relativ hohes Gewicht des Linearantriebes.
[0003] Ein Linearantrieb mit verringerter Wandstärke
geht aus der DE 10141560 C2 hervor. Die bezüglich des
Rohrstücks separate Abschlusswand des Gehäuses be-
steht dort aus einem relativ dickwandigen einstückigen
Gehäusedeckel, der unmittelbar die Aufprallfläche für
den Kolben definiert. Wenn das Gehäuse des Linearan-
triebes für Anwendungen in aggressiver Umgebung aus
hochwertigem Material zu bestehen hat, beispielsweise
aus Edelstahl, ist diese Bauform trotz des ansonsten fer-
tigungsgünstigen Konzeptes wegen des relativ hohen
Materialbedarfes des Abschlussdeckels noch immer re-
lativ teuer.
[0004] Ein in der DE 44 16 726 C2 beschriebener Li-
nearantrieb ermöglicht zwar verhältnismäßig dünne
Wandstärken des gesamten Gehäuses. Da es sich al-
lerdings um ein durchweg einstückiges Gehäuse han-
delt, ist die Herstellung technologisch sehr anspruchsvoll
und erfordert hohe Investitionskosten hinsichtlich Ferti-
gungsmaschinen und Personal.
[0005] Die US 4,312,264 offenbart einen Arbeitszylin-
der mit einem sich vollständig über zwei Zylinderköpfe

hinweg erstreckenden Zylinderrohr, das stirnseitig durch
Endplatten verschlossen ist. Die Zylinderköpfe sind an
den Endplatten befestigt.
[0006] Aus der US 2,518,787 ist ein Arbeitszylinder
bekannt, der zwei sich koaxial umschließende Hülsen
aufweist, die stirnseitig von Endkappen übergriffen sind.
Zur Befestigung sind Verschlusselemente vorhanden, an
denen sich die innere Hülse über Schnappringe abstützt
und die durch die Endkappen hindurch mit externen Be-
festigungsmuttern verschraubt sind.
[0007] In der US 4,798,128 A ist ein Linearantrieb der
eingangs genannten Art offenbart, der ein Gehäuse be-
stehend aus einem Zylinderrohr und zwei stirnseitigen
Abschlusselementen aufweist. Im Innern des Gehäuses
befindet sich ein inneres Zylinderrohr, das einen Kolben
aufnimmt und das sich stirnseitig an zwei Endstücken
abstützt, die ihrerseits an dem Gehäuse fixiert sind.
[0008] Eine wesentliche Aufgabe der vorliegenden Er-
findung besteht darin, in Verbindung mit einem Linear-
antrieb der eingangs genannten Art Maßnahmen vorzu-
sehen, die eine kostengünstigere Fertigung ermögli-
chen.
[0009] Zur Lösung dieser Aufgabe ist vorgesehen,
dass der Füllkörper durch in ihn eingreifende, sich an der
Abschlusskappe abstützende Befestigungsmittel an der
Abschlusskappe befestigt ist.
[0010] Auf diese Weise wird das Rohrstück nicht mehr
benötigt, um den Füllkörper zu seiner gehäusefesten Fi-
xierung stirnseitig zu beaufschlagen. Die Befestigung
des Füllkörpers am Gehäuse geschieht jenseits seiner
dem Kolben zugewandten Vorderseite. Das Rohrstück
kann folglich in seiner Wandstärke auf ein für die Ge-
währleistung der erforderlichen Druckfestigkeit ausrei-
chendes Maß reduziert werden. Damit verbunden ist eine
Material- und Gewichtseinsparung. Das Einsparungspo-
tential ist besonders ausgeprägt, wenn das Gehäuse auf-
grund entsprechender Einsatzbedingungen aus hoch-
wertigem Material wie Edelstahl oder dergleichen zu be-
stehen hat. Als weiterer Effekt der erfindungsgemäßen
Befestigungsmaßnahmen, die eine Befestigung des Füll-
körpers an der Abschlusskappe mittels in den Füllkörper
eingreifender und sich an der Abschlusskappe abstüt-
zender Befestigungsmittel vorsehen, ist eine Verringe-
rung der äußeren Abmessungen des Linearantriebes bei
gleichem Kolbendurchmesser festzustellen. Bei glei-
chem Außendurchmesser des Gehäuses ist im Vergleich
zum Stand der Technik ein größerer Kolbendurchmesser
möglich, was höhere Betriebskräfte zulässt. Schließlich
kann auch noch auf die vereinfachte Montage durch den
Zentriereffekt des Füllkörpers verwiesen werden.
[0011] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ge-
hen aus den Unteransprüchen hervor.
[0012] Vorzugsweise ist der Füllkörper ausschließlich
an der Abschlusskappe befestigt. Das Rohrstück nimmt
in diesem Fall an der gehäusefesten Fixierung des Füll-
körpers nicht teil. Dies ermöglicht eine besonders einfa-
che Montage, weil das Rohrstück in einfacher Weise an
die zuvor bereits zusammengefügte Baueinheit aus Ab-
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schlusskappe und Füllkörper angebracht werden kann.
[0013] Es ist von Vorteil, wenn das Rohrstück, abge-
sehen von den Zentriermaßnahmen, ohne Mitwirkung
des Füllkörpers ausschließlich an der Seitenwand der
Abschlusskappe befestigt ist. Hier bietet sich vor allem
eine gasdichte Schweißverbindung an, insbesondere ei-
ne Laser-Schweißverbindung. Von besonderem Vorteil
ist dies, wenn das Rohrstück und die damit zu verbin-
dende Abschlusskappe aus Edelstahl bestehen.
[0014] Es wäre prinzipiell möglich, den Füllkörper mit
der Abschlusskappe zu verkleben oder auf sonstige Wei-
se formschlüssig daran zu fixieren. Insbesondere aber
auch vor dem Hintergrund einer möglicherweise ange-
strebten lösbaren Verbindung, empfiehlt sich eine
Schraubverbindung zwischen diesen beiden Kompo-
nenten.
[0015] Zur Realisierung einer Schraubverbindung
kann der Füllkörper mindestens ein Gewindeloch aufwei-
sen, über das er unter Mitwirkung einer Befestigungs-
schraube mit der Abschlusskappe verschraubt ist, wobei
die Befestigungsschraube von außen her eingeschraubt
ist und sich über ihren Kopf an der Außenfläche der Ab-
schlusskappe abstützt. Hier ist eine direkte Abstützung
wie auch eine mittelbare Abstützung möglich. Eine mit-
telbare Abstützung kommt insbesondere dann zum Ein-
satz, wenn durch die Befestigungsschraube gleichzeitig
eine zur externen Befestigung des Linearantriebes die-
nende Halterung außen an dem Gehäuse fixiert werden
soll. Hier ist beispielsweise an Halterungen zur Fußbe-
festigung oder zur schwenkbaren Befestigung gedacht.
[0016] Der Füllkörper kann mittels nur einer oder auch
gleichzeitig mittels mehrerer Befestigungsschrauben an
der zugeordneten Abschlusskappe fixiert sein. Die Be-
festigungsschrauben sind hierbei insbesondere axial
eingeschraubt.
[0017] Bei einer Ausgestaltung des Linearantriebes
als Arbeitszylinder mit am Kolben angebrachter Kolben-
stange wird wenigstens eine aus Abschlusskappe und
Füllkörper bestehende Baueinheit verschiebbar von der
Kolbenstange durchsetzt. Hier kann dann in vorteilhafter
Weise eine die Kolbenstange umschließende, als Hohl-
schraube ausgebildete Befestigungsschraube zur ge-
genseitigen Fixierung von Füllkörper und Abschlusskap-
pe herangezogen werden. Diese Hohlschraube kann
dann gleichzeitig auch eine oder mehrere Komponenten
aus der Gruppe einer Gleitfläche, eines Dichtungsringes
und eines Abstreifringes tragen, die am Außenumfang
der Kolbenstange anliegen. Die Hohlschraube ist bevor-
zugt mit allen dreien dieser Komponenten ausgestattet,
wobei im Falle einer lösbaren Schraubbefestigung ein
rascher Austausch möglich ist, wenn an einer der Kom-
ponenten ein Verschleiß auftritt.
[0018] Durch den Füllkörper hindurch verläuft zweck-
mäßigerweise auch ein zur gesteuerten Fluidbeaufschla-
gung des Kolbens dienender Fluidkanal. Diesem ist au-
ßen am Gehäuse eine Anschlussöffnung zugeordnet, an
der über geeignete Anschlussmittel eine zur Zu- und Ab-
fuhr des Betätigungsfluides dienende Fluidleitung an-

schließbar ist. Diese Anschlussmittel sind zweckmäßi-
gerweise nicht Bestandteil des Füllkörpers, sondern kön-
nen an einem die erforderliche Baulänge aufweisenden
hülsenförmigen Anschlusselement vorgesehen sein,
das in einer Wanddurchbrechung der Abschlusskappe
gasdicht befestigt ist, beispielsweise durch Anschweißen
oder Anlöten. Auf diese Weise erübrigen sich interne Ab-
dichtungsmaßnahmen zwischen dem Füllkörper und
dem diesen umschließenden Gehäuse.
[0019] Der erfindungsgemäße Linearantrieb ermög-
licht eine Realisierung des gesamten Gehäuses mit ein
und derselben Wanddicke. Hierbei kann auf sehr dünn-
wandige Komponenten zurückgegriffen werden, was ein
erhebliches Einsparpotential an Material und Gewicht
bedeutet. Da der Füllkörper zur Umgebung hin komplett
abgeschirmt ist, kann er aus weniger hochwertigem Ma-
terial bestehen, beispielsweise aus einem Aluminiumma-
terial oder einem Polymermaterial, insbesondere ein
Kunststoffmaterial. Hierbei lassen sich auch Materialien
mit besonders geringem Gewicht verwenden.
[0020] Besonders vorteilhaft ist ein Aufbau des Linea-
rantriebes, bei dem beide Abschlusswände aus je einer
in der erfindungsgemäßen Weise mit einem Füllkörper
ausgestatteten Abschlusskappe bestehen, mit einem ge-
sonderten Rohrkörper, der sich zwischen den beiden Ab-
schlusskappen erstreckt und beide Füllkörper radial au-
ßen ein Stück weit axial übergreift. Die Maßnahmen zur
stirnseitigen Anbindung des Rohrstückes können bei bei-
den Abschlusskappen identisch sein. Bei den Befesti-
gungsmaßnahmen zwischen Abschlusskappe und Füll-
körper sind unterschiedliche Realisierungsformen mög-
lich, wobei beispielsweise an der von einer Kolbenstange
durchsetzten Stirnseite eine Schraubverbindung mittels
Hohlschraube möglich ist, während an der entgegenge-
setzten Stirnseite eine andere Schraubbefestigung zum
Einsatz kommt, beispielsweise unter gleichzeitiger An-
bringung einer Halterung zur externen Befestigung des
Linearantriebes.
[0021] Die Abschlusskappe kann, insbesondere wenn
sie aus Metall besteht, besonders kostengünstig durch
ein Drückverfahren oder ein Tiefziehverfahren herge-
stellt werden.
[0022] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der bei-
liegenden Zeichnung näher erläutert. In dieser zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht schräg von vor-
ne einer bevorzugten Ausführungsform des
fluidbetätigten Linearantriebes,

Figur 2 den Linearantrieb aus Figur 1 in einer per-
spektivischen Ansicht schräg von hinten,

Figur 3 eine Seitenansicht des Linearantriebes, im
Bereich der Befestigungsmaßnahmen zwi-
schen Abschlusskappe und Füllkörper, teil-
weise aufgebrochen,

Figur 4 einen teilweise ausgebrochenen Längs-
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schnitt durch den Linearantrieb gemäß
Schnittlinie IV-IV aus Figur 2,

Figur 5 eine Vorderansicht des Linearantriebes mit
Blickrichtung gemäß Pfeil V aus Figur 1 und

Figur 6 eine Rückansicht des Linearantriebes mit
Blickrichtung gemäß Pfeil VI aus Figur 2.

[0023] Der insgesamt mit Bezugsziffer 1 bezeichnete
Linearantrieb wird fluidisch betrieben, wobei als An-
triebsmedium sowohl ein flüssiges als auch ein gasför-
miges Medium in Frage kommt. Bevorzugt wird Druckluft
verwendet.
[0024] Der Linearantrieb 1 verfügt über ein längliches
Gehäuse 2, das über eine vordere und eine hintere Ab-
schlusswand 3, 4 verfügt, sowie über eine sich dazwi-
schen axial erstreckende rohrförmige Umfangswand 5.
Zweckmäßigerweise ist das Gehäuse 2 insgesamt zylin-
drisch gestaltet, und zwar insbesondere kreiszylindrisch.
[0025] Im Innern des Gehäuses 2 befindet sich ein in
Richtung der Längsachse 6 des Gehäuses 2 linear ver-
schiebbarer Kolben 7, der mit einem außerhalb des Ge-
häuses 2 zugänglichen Abtriebsteil 8 bewegungsgekop-
pelt ist. Bevorzugt handelt es sich bei dem Abtriebsteil 8
um eine Kolbenstange 8a, die die vordere Abschluss-
wand 3 nach außen hin durchsetzt und deren außerhalb
des Gehäuses 2 liegender Abschnitt mit einem Außen-
gewinde 12 oder sonstigen Befestigungsmitteln verse-
hen ist, an denen sich eine zu bewegende oder zu posi-
tionierende Komponente, beispielsweise ein Teil einer
Maschine, lösbar anbringen lässt.
[0026] Der Kolben 7 liegt gleitverschieblich an einer
von der Innenfläche der Umfangswand 5 definierten Kol-
benlauffläche 13 an und ist an seiner äußeren Peripherie
mit umlaufenden Dichtungsmitteln 14 ausgestattet, die
durch Kontakt mit der Kolbenlauffläche 13 zwei vom Kol-
ben axial abgeteilte vordere und hintere Arbeitskammern
15, 16 fluiddicht voneinander abtrennen.
[0027] In jede Arbeitskammer 15, 16 mündet ein das
Gehäuse 2 durchsetzender Fluidkanal 17, 18, der über
eine Anschlussöffnung 19 zur Außenfläche des Gehäu-
ses 2 ausmündet, an der über geeignete Anschlussmittel
22 eine schematisch angedeutete Fluidleitung 21 lösbar
angeschlossen werden kann.
[0028] Mittels gesteuerter Zufuhr und Abfuhr eines An-
triebsfluides durch die Fluidkanäle 17, 18 hindurch kann
der Kolben 7 und mithin das mit diesen bewegungsge-
koppelte Abtriebsteil 8 zu einer durch einen Doppelpfeil
angedeuteten Linearbewegung 23 in Achsrichtung der
Längsachse 6 angetrieben werden.
[0029] Das Gehäuse 2 setzt sich aus nur drei Kompo-
nenten zusammen. Es sind dies eine vordere Abschlus-
skappe 24, eine rückseitige Abschlusskappe 25 und ein
diesbezüglich separates, sich dazwischen erstrecken-
des Rohrstück 26. Die Abschlusskappen 24, 25 sind
napf- oder becherförmig gestaltet, mit je einer die zuge-
ordnete vordere oder hintere Abschlusswand 3, 4 bilden-

den, sich quer zur Längsachse 6 erstreckenden Boden-
wand 27 und einer sich daran, insbesondere über einen
gekrümmten Übergangsabschnitt, anschließenden ring-
oder hülsenförmigen Seitenwand 28.
[0030] Der Durchmesser des Rohrstückes 26 ent-
spricht zweckmäßigerweise demjenigen der Seitenwand
28. Mit seinen beiden Stirnflächen ist das Rohrstück 26
jeweils stumpf an die zugewandte Stirnfläche der Seiten-
wand 28 der sich anschließenden vorderen beziehungs-
weise rückwärtigen Abschlusskappe 24, 25 angesetzt.
Die Wandstärke der Abschlusskappen 24, 25 und des
Rohrstückes 26 ist zweckmäßigerweise durchweg die
gleiche, wobei auf eine relativ dünnwandige Gestaltung
zurückgegriffen wird. Beim Ausführungsbeispiel liegt die
Wandstärke im Bereich von 1,8 mm, bei einem Kolben-
außendurchmesser von etwa 125 mm. Als Material für
die Abschlusskappen 24, 25 und das Rohrstück 26 wird
zweckmäßigerweise ein hochwertiges Metall eingesetzt,
insbesondere Edelstahl. Das Rohrstück 26 kann in jeder
gewünschten Länge aus Rohr-Meterware abgelängt
werden. Die Abschlusskappen 24, 25 können kosten-
günstig durch Tiefziehen oder Drücken gefertigt werden.
[0031] Die Verwendung von Edelstahl ermöglicht ei-
nen Einsatz in einer Umgebung, in der aggressive Me-
dien anfallen. Dies gilt beispielsweise für Anwendungs-
felder in der Pharma- und Nahrungsmittelindustrie, wo
Linearantriebe regelmäßig aggressiven Reinigungsme-
dien ausgesetzt werden. Für die Kolbenstange 8a wird
aus dem gleichen Grund insbesondere Edelstahl, also
ein nichtrostender Stahl, verwendet.
[0032] Die Umfangswand 5 des Gehäuses 2 wird ge-
meinsam von dem Rohrstück 26 und den hülsen- oder
ringförmigen Seitenwänden 28 der beiden Abschlus-
skappen 24, 25 definiert. Die Kolbenlauffläche 13 befin-
det sich hierbei ausschließlich an dem Rohrstück 26.
[0033] Die von Hause aus separaten Gehäusekompo-
nenten 24, 25, 26 sind fest und insbesondere unlösbar
miteinander verbunden. Diese Verbindung geschieht
insbesondere durch eine gasdichte Schweißverbindung
32 in dem ringförmigen Stoßbereich der Komponenten.
Es handelt sich insbesondere um eine Laser-
Schweißverbindung, bei der die Komponenten ohne ex-
terne Zufuhr von Schweißmaterial ringsum gasdicht zu-
sammengefügt sind.
[0034] Im Innern des Gehäuses 2 befinden sich ein
von der vorderen Abschlusskappe 24 umschlossener
vorderer Füllkörper 33 sowie ein von der rückseitigen
Abschlusskappe 25 umschlossener rückseitiger Füllkör-
per 34. Die Füllkörper 33, 34 stützen sich an der zuge-
ordneten Bodenwand 27 in axialer Richtung und an der
zugeordneten Seitenwand 28 in radialer Richtung ab. Je-
der Füllkörper 33, 34 besteht aus einem bezüglich des
Gehäusematerials kostengünstigeren und vorzugsweise
auch leichteren Material. Exemplarisch handelt es sich
um ein Aluminiummaterial oder um ein Polymermaterial,
insbesondere ein Kunststoffmaterial.
[0035] Die in Richtung der Längsachse 6 gemessene
Länge jedes Füllkörpers 33, 34 ist etwas größer als die
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in der gleichen Richtung gemessene Tiefe der zugeord-
neten Abschlusskappe 24, 25. Somit ragt jeder Füllkör-
per 33, 34 mit einem Maß "x" an der der Bodenwand 27
entgegengesetzten Seite aus der Abschlusskappe 24,
25 heraus und ein Stück weit in das sich dort anschlie-
ßende Rohrstück 26 hinein. Dieser überstehende Län-
genabschnitt des Füllkörpers 33, 34 ist in seinen Abmes-
sungen quer zur Längsachse 6 so ausgebildet, dass er
bezüglich des ihn radial außen ein Stück weit axial über-
greifenden Rohrstückes 26 eine Zentrierfunktion ausübt.
Schon bevor also beim Zusammenfügen des Gehäuses
2 die Schweißverbindungen 32 gesetzt werden, kann auf
diese Weise ohne komplizierte Zentriermaßnahmen eine
zentrierte und mithin exakt koaxiale Ausrichtung zwi-
schen den Abschlusskappen 24, 25 und dem Rohrstück
26 erzielt werden.
[0036] Die Füllkörper 33, 34 bilden die mechanische
Begrenzung der Arbeitskammern 15, 16 an der dem Kol-
ben 7 axial gegenüberliegenden Seite. Die dem Kolben
7 axial zugewandte Vorderseite jedes Füllkörpers 33, 34
trägt eine Aufprallfläche 35, an der der Kolben 7 zur De-
finition seiner Endlage bei seiner Linearbewegung 23
aufprallt. Die Aufprallfläche 35 kann an einem separaten,
an dem bevorzugt einstückigen Füllkörper 33, 34 ange-
ordneten Aufprallkörper vorgesehen sein, beispielswei-
se ein an dem Füllkörper 33, 34 befestigtes Pufferele-
ment. Beim Ausführungsbeispiel ist sie allerdings unmit-
telbar von der vorderen Stirnfläche des betreffenden Füll-
körpers 33, 34 gebildet.
[0037] Jeder Füllkörper 33, 34 ist bezüglich der zuge-
ordneten Abschlusskappe 24, 25 axial unbeweglich fi-
xiert. Sämtliche hierzu vorhandenen Befestigungs-
maßnahmen befinden sich in demjenigen Bereich des
Füllkörpers 33, 34, der sich zur zugeordneten Boden-
wand 27 hin an die vorliegend unmittelbar von der Auf-
prallfläche 35 gebildete Vorderseite des Füllkörpers 33,
34 anschließt. Die Befestigungsmaßnahmen sind
ausschließlich auf diesen Bereich beschränkt, insbeson-
dere wird die dem Kolben 7 zugewandte vordere Stirn-
fläche des Füllkörpers 33, 34 nicht zur gehäusefesten
Fixierung herangezogen.
[0038] Bevorzugt ist jeder Füllkörper 33, 34 aus-
schließlich an der ihn umschließenden Abschlusskappe
24, 25 befestigt. Das Rohrstück 26 ist an dieser Befesti-
gung nicht beteiligt. Die axial feste Verbindung zwischen
dem Rohrstück 26 und den Füllkörpern 33, 34 ergibt sich
allein aus der festen Verbindung zwischen Rohrstück 26
und Abschlusskappe 24, 25, wobei an Letzterer der je-
weils zugeordnete Füllkörper 33, 34 fixiert ist.
[0039] Beim Zusammenbau des Linearantriebes 1
werden zunächst unter jeweiliger Bildung einer Bauein-
heit die zueinander gehörenden Abschlusskappen 24,
25 und Füllkörper 33, 34 zusammengesetzt und axial
fest miteinander verbunden. Anschließend wird das
Rohrstück 26 auf die axial über die Seitenwände 28 über-
stehenden Längenabschnitte der Füllkörper 33, 34 auf-
gesteckt und dann fest mit der Seitenwand 28 verbun-
den. Letzteres geschieht allerdings erst, nachdem zuvor

die Baueinheit aus Kolben 7 und Abtriebsteil 8 eingesetzt
wurde.
[0040] Es wäre prinzipiell möglich, eine stoffschlüssige
Verbindung zwischen jeder Abschlusskappe 24, 25 und
dem in diese eingesetzten Füllkörper 33, 34 vorzusehen.
Beispielsweise könnten die Komponenten miteinander
verklebt oder verschweißt werden.
[0041] Vorgezogen wird allerdings eine auch auf
Formschluss basierende Befestigung, die eine rationel-
lere Fertigungsmethode verspricht. Dies ist beim Aus-
führungsbeispiel der Fall. Hier ist jeder Füllkörper 33, 34
durch in ihn eingreifende, sich an der zugeordneten Ab-
schlusskappe 24, 25 abstützende Befestigungsmittel 36
an der zugeordneten Abschlusskappe 24, 25 festgelegt.
[0042] Auf dieser Basis wäre es beispielsweise denk-
bar, den Füllkörper 33, 34 im Rahmen einer Sickenver-
bindung an der ihn peripher umschließenden Seiten-
wand 28 zu fixieren.
[0043] Hiervon abweichend sieht das Ausführungsbei-
spiel eine Schraubverbindung vor. Als Befestigungsmit-
tel 36 ist mindestens eine Befestigungsschraube 37 vor-
gesehen, die mit einem Gewindeschaft 39 von außen
her durch eine Wanddurchbrechung 38 der Wandung
der Abschlusskappe 24, 25 hindurchgeführt und in ein
mit dieser Wanddurchbrechung 38 fluchtendes, ein In-
nengewinde aufweisendes Gewindeloch 42 des Füllkör-
pers 33, 34 eingeschraubt ist. An der Außenfläche der
Abschlusskappe 24, 25 stützt sich die Befestigungs-
schraube 37 mit einem bezüglich des Gewindeschafts
39 breiteren Kopf 40 ab.
[0044] Das Gewindeloch 42 verläuft zweckmäßiger-
weise axial, in der Achsrichtung der Längsachse 6, wobei
die Befestigungsschraube 37 die Bodenwand 27 durch-
setzt. Die Seitenwand 28 wird für diese Art Schraubver-
bindung nicht benötigt. Die Befestigungsmittel 36 sind
ohne Mitwirkung der Seitenwand 28 ausschließlich zwi-
schen der Abschlusswand 3, 4 und dem zugeordneten
Füllkörper 33, 34 wirksam.
[0045] Im Bereich der Gehäusevorderseite kann in
vorteilhafter Weise die von der Kolbenstange 8a durch-
setzte zentrale Durchbrechung 45 des vorderen Füllkör-
pers 33 mit einem Innengewinde versehen und als Ge-
windeloch 42 ausgebildet sein. Als Befestigungsschrau-
be 37 kommt hier eine Hohlschraube 37a zum Einsatz,
die koaxial auf die Kolbenstange 8a aufgesteckt und
durch die zugeordnete Wanddurchbrechung 38 hindurch
in die Durchbrechung 45 des vorderen Füllkörpers 33
eingeschraubt ist.
[0046] In vorteilhafter Weise fungiert die Hohlschraube
37a gleichzeitig als Träger für eine zur Lagerung der Kol-
benstange 8a dienende Gleitlagerfläche 46, einen einen
Fluidaustritt aus der vorderen Arbeitskammer 15 verhin-
dernden Dichtungsring 47 und einen ein Eindringen von
Verunreinigungen verhindernden Abstreifring 48. Diese
drei Komponenten umschließen die Kolbenstange 8a je-
weils koaxial und liegen an deren Außenumfang gleitver-
schieblich an. Dichtungsring 47 und Abstreifring 48 kön-
nen in einem kombinierten Dichtungs- und Abstreifring
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vereinigt sein. Die Gleitlagerfläche 46 kann Bestandteil
einer in der Hohlschraube 37a fixierten Gleitlagerbüchse
sein.
[0047] Tritt an einer oder mehreren dieser Komponen-
ten ein Verschleiß auf, kann durch Auswechseln der
Hohlschraube 37a für einen raschen Ersatz gesorgt wer-
den.
[0048] Es ist möglich, die vorgenannten Komponenten
nur teilweise in der Hohlschraube 37a vorzusehen und
im Übrigen zum beispiel im zugeordneten Füllkörper 33.
[0049] Ein um den Gewindeschaft 39 der Hohlschrau-
be 37a herum angeordneter Dichtungsring 52 kooperiert
mit der Innenfläche der Durchbrechung 45 und verhindert
einen unerwünschten Fluidaustritt.
[0050] Rückseitig am Linearantrieb 1 sind, um die
Längsachse 6 herum verteilt, mehrere Gewindelöcher
42 mit axialer Erstreckung in dem rückseitigen Füllkörper
34 ausgebildet, in die jeweils eine von einer Standard-
schraube gebildete Befestigungsschraube 37 einge-
schraubt ist. Beispielhaft sind vier Befestigungsschrau-
ben 37 vorhanden, die in den Eckbereichen eines ge-
dachten Quadrates platziert sind, dessen Zentrum auf
der Längsachse 6 liegt.
[0051] Diese vorgenannten vier rückseitigen Befesti-
gungsschrauben 37 können auch eine Mehrfachfunktion
ausüben, indem mit ihnen zusätzlich eine zur externen
Befestigung des Linearantriebes 1 geeignete Halterung
53 außen mit der Bodenwand 27 der rückseitigen Ab-
schlusskappe 25 fest verspannt ist. Die Befestigungs-
schrauben 37 durchsetzen eine Grundplatte der Halte-
rung 53 und stützen sich mit ihren Köpfen 40 daran ab.
[0052] Bei der Halterung 53 handelt es sich exempla-
risch um einen sogenannten Schwenkflansch, der eine
schwenkbare Lagerung des Linearantriebes 1 ermög-
licht. Alternativ könnte aber auch eine anders gestaltete
Halterung 53 angebracht werden, beispielsweise ein so-
genanntes Fußbefestigungsteil, mit dem sich eine starre
Befestigung an einer externen Komponente durchführen
lässt.
[0053] Um Befestigungsschnittstellen für Halterungen
und/oder für eine direkte externe Befestigung zu definie-
ren, können in jedem Füllkörper 33, 34 auch Gewindelö-
cher 42 mit fluchtenden Wanddurchbrechungen 38 vor-
handen sein, die nicht originär zur festen Verbindung zwi-
schen Abschlusskappe 24, 25 und Füllkörper 33, 34 die-
nen. In Figur 1 ist dies strichpunktiert im Bereich der Bo-
denwand 27 der vorderen Abschlusskappe 24 angedeu-
tet, und zwar in bevorzugt gleichmäßiger Verteilung um
die zentrale Durchbrechung 45 herum.
[0054] Verfügt die Abschlusskappe 24, 25 über einen
kreisförmigen Querschnitt und ist der zugeordnete Füll-
körper 33, 34 ebenfalls kreisförmig konturiert, besteht
auch die Möglichkeit, am Innenumfang der Seitenwand
28 und am Außenumfang des Füllkörpers 33, 34 zuein-
ander komplementäre Gewinde auszubilden, die es er-
möglichen, den Füllkörper 33, 34 ohne gesonderte Be-
festigungsschrauben direkt in die Abschlusskappe 24,
25 einzuschrauben.

[0055] Die von den Anschlussöffnungen 19 ausgehen-
den Fluidkanäle 17, 18 durchsetzen den zugeordneten
Füllkörper 33, 34 und münden zu dessen dem Kolben 7
zugewandter Vorderseite 35 aus. Somit verläuft jeder
Fluidkanal 17, 18 teils in einem Füllkörper 33, 34 und
teils durch die zugeordnete Seitenwand 28 hindurch. Be-
vorzugt ist die oben erwähnte Anschlussöffnung 19 in
einem hülsenförmigen Anschlusselement 54 ausgebil-
det, das in eine Wanddurchbrechung 55 der Seitenwand
28 eingesetzt und dort dicht befestigt ist, beispielsweise
durch eine gasdichte stoffschlüssige Verbindung, insbe-
sondere eine Schweißverbindung oder eine Lötverbin-
dung. An diesem Anschlusselement 54 sind auch die An-
schlussmittel 22 angeordnet, beispielsweise in Gestalt
eines Innengewindes, wie abgebildet, oder auch in Ge-
stalt einer nicht weiter gezeigten Steckanschlussvorrich-
tung.
[0056] Zwischen jeder Bodenwand 27 und dem zuge-
ordneten Füllkörper 33, 34 befindet sich eine sämtliche
in dieser Bodenwand 27 ausgebildete Wanddurchbre-
chungen 38 gemeinsam umschließende ring- oder rah-
menförmige Dichtung 56. Diese verhindert eine uner-
wünschte Leckage. Im Übergangsbereich 51 zwischen
dem Anschlusselement 54 und dem zugeordneten Füll-
körper 33, 34 kann in diesem Fall auf eine spezielle Ab-
dichtung verzichtet werden. Es kann bei der gezeigten
Bauform toleriert werden, dass der Füllkörper 33, 34 ra-
dial außen von dem Betätigungsfluid umspült wird.
[0057] In dem Übergangsbereich 51 ist der Füllkörper
am Außenumfang zweckmäßigerweise abgeflacht, um
durch das daran anliegende, benachbarte Anschlussele-
ment 54 eine Verdrehsicherung bezüglich der Abschlus-
skappe 24, 25 zu erzielen. Somit ist stets eine winkelmä-
ßig korrekte Relativlage zwischen den einander zuge-
ordneten, zum einen im Füllkörper 33, 34 und zum an-
deren in dem Anschlusselement 54 verlaufenden Län-
genabschnitten der Fluidkanäle 17, 18 gewährleistet. Die
Verdrehsicherungsmaßnahme erleichtert auch das Ein-
und Ausschrauben der Hohlschraube 37a.
[0058] Während beim Ausführungsbeispiel beide Ab-
schlusswände 3, 4 an einer einen Füllkörper 33, 34 auf-
nehmenden Abschlusskappe 24, 25 vorgesehen sind,
sind selbstverständlich auch Bauformen möglich, bei de-
nen sich die entsprechende Ausgestaltung auf nur eine
Stirnseite des Gehäuses 2 beschränkt.
[0059] Exemplarisch sind die Seitenwände 28 mit dem
Rohrstück 26 umlaufend ununterbrochen gasdicht ver-
schweißt. Eine zusätzliche Dichtung erübrigt sich somit.
Radial innerhalb der Stelle der Schweißverbindung 32
kann der Füllkörper 33, 34 eine umlaufende Nut 57 auf-
weisen, die die Abfuhr der beim Schweißvorgang entste-
henden Wärme begünstigt.
[0060] Um eine weitere Gewichtsersparnis zu erzie-
len, kann die Kolbenstange hohl ausgebildet sein. Das
Außengewinde 12 kann in diesem Fall Bestandteil eines
bolzenartigen Bauteils sein, das in die hohle Kolbenstan-
ge eingesteckt oder eingeschraubt ist.
[0061] Nach dem erfindungsgemäßen Konzept lässt
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sich eine sehr glatte Außenfläche des Gehäuses 2 rea-
lisieren, die überaus reinigungsfreundlich ist. Da das Ge-
häuse bei Bedarf spanlos gefertigt werden kann, ist eine
kostengünstige Herstellung möglich.
[0062] Abgesehen von den in der Bodenwand erfor-
derlichen, der Befestigung dienenden Wanddurchbre-
chungen 38 können beide Abschlusskappen 24, 25 iden-
tisch ausgebildet sein. Sie können als ein identisches
Grundelement hergestellt werden, das dann nach Bedarf
nur noch an den erforderlichen Stellen ausgestanzt wer-
den muss.

Patentansprüche

1. Fluidbetätigter Linearantrieb, mit einem einen linear
verschiebbaren Kolben (7) aufnehmenden Gehäuse
(2), das zwei stirnseitige Abschlusswände (3, 4) und
eine sich dazwischen erstreckende rohrförmige Um-
fangswand (5) definiert, wobei wenigstens eine Ab-
schlusswand (3, 4) von der Bodenwand (27) einer
Abschlusskappe (24, 25) gebildet ist, deren Seiten-
wand (28) einen Längenabschnitt der Umfangswand
(5) definiert und an die sich ein einen weiteren Län-
genabschnitt der Umfangswand (5) definierendes
Rohrstück (26) anschließt, wobei die Abschlusskap-
pe (24, 25) einen sich innen an ihrer Seitenwand (28)
und an ihrer Bodenwand (27) abstützenden, bezüg-
lich der Abschlusskappe (24, 25) axial unbeweglich
fixierten Füllkörper (33, 34) umschließt, der vorder-
seitig eine der Abschlusswand (3, 4) axial vorgela-
gerte Aufprallfläche (35) für den Kolben (7) trägt, wo-
bei das Rohrstück (26) den Füllkörper (33, 34), ohne
sich daran axial abzustützen, radial außen unter
gleichzeitiger Zentrierung ein Stück weit axial über-
greift und der Füllkörper (33, 34) in dem axial hinter
seiner Vorderseite liegenden Bereich an der Ab-
schlusskappe (24, 25) des Gehäuses (2) fixiert ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Füllkörper (33,
34) durch in ihn eingreifende, sich an der Abschlus-
skappe (24, 25) abstützende Befestigungsmittel (36)
an der Abschlusskappe (24, 25) befestigt ist.

2. Linearantrieb nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Füllkörper (33, 34)
ausschließlich an der Abschlusskappe (24, 25) des
Gehäuses (2) befestigt ist.

3. Linearantrieb nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Füllkörper (33, 34) mit der
Abschlusskappe (24, 25) verschraubt ist.

4. Linearantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Befestigungsmit-
tel (36) zwischen der Abschlusswand (3, 4) der Ab-
schlusskappe (24, 25) und dem Füllkörper (33, 34)
wirksam sind.

5. Linearantrieb nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Befestigungsmittel (36) ohne
Mitwirkung der Seitenwand (28) ausschließlich zwi-
schen der Abschlusswand (3, 4) der Abschlusskap-
pe (24, 25) und dem Füllkörper (33, 34) wirksam sind.

6. Linearantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Füllkörper
(33, 34) mindestens ein Gewindeloch (42) ausgebil-
det ist, in das eine die Wandung der Abschlusskappe
(24, 25) von außen her durchsetzende, sich über
einen Kopf (40) an der Außenfläche der Abschlus-
skappe (24, 25) abstützende Befestigungsschraube
(37) eingeschraubt ist.

7. Linearantrieb nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens ein Gewindeloch sich
axial in dem Füllkörper (33, 34) erstreckt, wobei in
dieses Gewindeloch (42) eine sich mit ihrem Kopf
(40) außen an der Abschlusswand (3, 4) der Ab-
schlusskappe (24, 25) abstützende Befestigungs-
schraube (37) eingeschraubt ist, über die der Füll-
körper (33, 34) mit der Abschlusswand (3, 4) axial
verspannt ist.

8. Linearantrieb nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehäuse (2) eine gehäusemittig
verlaufende Längsachse (6) aufweist, wobei um die-
se Längsachse (6) herum verteilt mehrere Gewin-
delöcher (42) in dem Füllkörper (33, 34) ausgebildet
sind, in die die Abschlusswand (3, 4) der Abschlus-
skappe (24, 25) durchsetzende Befestigungs-
schrauben (37) einschraubbar oder eingeschraubt
sind.

9. Linearantrieb nach einem der Ansprüche 6 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass mittels der minde-
stens einen Befestigungsschraube (37) gleichzeitig
eine zur Befestigung des Linearantriebes (1) geeig-
nete Halterung (53) außen an dem Gehäuse (2) fi-
xiert ist.

10. Linearantrieb nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Halterung (53) zur schwenkba-
ren Befestigung des Linearantriebes (1) ausgebildet
ist.

11. Linearantrieb nach einem der Ansprüche 6 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass an dem Kolben (7)
eine wenigstens einen Füllkörper (33) und die die-
sem zugeordnete Abschlusskappe (24) durchset-
zende Kolbenstange (8a) angeordnet ist, wobei die
von der Kolbenstange (8a) durchsetzte Durchbre-
chung (45) des Füllkörpers (33) ein Innengewinde
aufweist, in das eine die Kolbenstange (8a) koaxial
umschließende, als Hohlschraube (37a) ausgebil-
dete Befestigungsschraube (37) eingeschraubt ist,
die sich über ihren Kopf (40) außen an der Ab-
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schlusswand (27) der Abschlusskappe (24) abstützt.

12. Linearantrieb nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hohlschraube (37a) eine Gleit-
lagerfläche (46) und/oder einen Dichtungsring (47)
und/oder einen Abstreifring (48) für die Kolbenstan-
ge (8a) trägt.

13. Linearantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der Füllkörper (33,
34) von einem einerseits in die zwischen dem Füll-
körper (33, 34) und dem Kolben (7) befindliche Ar-
beitskammer (15, 16) einmündenden Fluidkanal (17,
18) durchsetzt ist, der andererseits über eine An-
schlussöffnung (19) zur Außenfläche der Abschlus-
skappe (24, 25) ausmündet.

14. Linearantrieb nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an oder in einer Wanddurchbre-
chung (55) der Abschlusskappe (24, 25) ein die An-
schlussöffnung (19) definierendes hülsenförmiges
Anschlusselement (54) dicht befestigt ist, das An-
schlussmittel (22) zum Anschließen einer Fluidlei-
tung (21) trägt, beispielsweise ein Anschlussgewin-
de.

15. Linearantrieb nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Anschlusselement (54) mit der
Wandung der Abschlusskappe (25, 25) stoffschlüs-
sig gasdicht verbunden ist, insbesondere durch eine
Schweiß- oder Lötverbindung.

16. Linearantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass das Rohrstück
(26) mit der Seitenwand (28) der Abschlusskappe
(24, 25) fest verbunden ist.

17. Linearantrieb nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Rohrstück (26) mit der Seiten-
wand (28) der Abschlusskappe (24, 25) verschweißt
ist, insbesondere durch eine Laser-Schweißverbin-
dung.

18. Linearantrieb nach Anspruch 16 oder 17, dadurch
gekennzeichnet, dass das Rohrstück (26) aus-
schließlich an der Seitenwand (28) der Abschlus-
skappe (24, 25) befestigt ist und zwischen dem Füll-
körper (33, 34) und dem Rohrstück (26) keine direk-
ten Befestigungsmaßnahmen vorhanden sind.

19. Linearantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, dass das Rohrstück
(26) und die mindestens eine Abschlusskappe (24,
25) durchweg über die gleiche Wandstärke verfü-
gen.

20. Linearantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 19,
dadurch gekennzeichnet, dass das Rohrstück

(26) und die mindestens eine Abschlusskappe (24,
25) aus Edelstahl bestehen.

21. Linearantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens ei-
ne Füllkörper (33, 34) aus Aluminiummaterial oder
Polymermaterial besteht.

22. Linearantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 21,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2)
aus zwei Abschlusskappen (24, 25) und einem sich
dazwischen erstreckenden Rohrstück (26) besteht,
wobei beide Abschlusskappen (24, 25) mit einem
Füllkörper (33, 34) versehen sind.

23. Linearantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, dass an dem Kolben (7)
eine insbesondere aus Edelstahl bestehende, we-
nigstens eine Abschlusskappe (24) und den dieser
zugeordneten Füllkörper (33) durchsetzende Kol-
benstange (8a) angeordnet ist.

24. Linearantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 23,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2)
zylindrisch gestaltet ist, insbesondere kreiszylin-
drisch.

25. Linearantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 24,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abschlusskap-
pe (24, 25) ein Drückteil oder Tiefziehteil ist.

Claims

1. Fluid-actuated linear drive, with a housing (2) ac-
commodating a piston (7) capable of linear move-
ment and defining two end walls (3, 4) and a tubular
peripheral wall (5) extending between them, wherein
at least one end wall (3, 4) is formed by the base
(27) of an end cap (24, 25), the side wall (28) of which
defines a length section of the peripheral wall (5) and
adjoining which there is a pipe length (26) defining
a further length section of the peripheral wall (5),
wherein the end cap (24, 25) encompasses a filling
body (33, 34), supported internally on its side wall
(28) and on its base (27), and fixed so as to be axially
immovable relative to the end cap (24, 25), and car-
rying on its front an impact surface (35) for the piston
(7), mounted axially in front of the end wall (3, 4),
wherein the pipe length (26), without supporting itself
axially thereon, axially overlaps the filling body (33,
34) for a short distance on the radial outside with
simultaneous centring, and the filling body (33, 34)
is fixed to the end cap (24, 25) of the housing (2) in
the area lying axially behind its front, characterised
in that the filling body (33, 34) is fastened to the end
cap (24, 25) by fastening means (36) engaging in it
and resting on the end cap (24, 25).
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2. Linear drive according to claim 1, characterised in
that the filling body (33, 34) is fastened solely to the
end cap (24, 25) of the housing (2).

3. Linear drive according to claim 1 or 2, characterised
in that the the filling body (33, 34) is bolted to the
end cap (24, 25).

4. Linear drive according to any of claims 1 to 3, char-
acterised in that the fastening means (36) are ef-
fective between the end wall (3, 4) of the end cap
(24, 25) and the filling body (33, 34).

5. Linear drive according to claim 4, characterised in
that the fastening means (36) are effective, without
assistance from the side wall (28), solely between
the end wall (3, 4) of the end cap (24, 25) and the
filling body (33, 34).

6. Linear drive according to any of claims 1 to 5, char-
acterised in that the filling body (33, 34) is provided
with at least one tapped hole (42), into which is
screwed a mounting bolt (37) which passes through
the wall of the end cap (24, 25) from the outside, and
rests with a head (40) on the outer surface of the end
cap (24, 25).

7. Linear drive according to claim 6, characterised in
that at least one tapped hole extends axially in the
filling body (33, 34), with a mounting bolt (37) resting
with its head (40) on the outside of the end wall (3,
4) of the end cap (24, 25) being screwed into this
tapped hole (42), and by which the filling body (33,
34) is axially clamped to the end wall (3, 4).

8. Linear drive according to claim 7, characterised in
that the housing (2) has a longitudinal axis (6) run-
ning in the centre of the housing, with several tapped
holes (42) distributed around this longitudinal axis
(6) being made in the filling body (33, 34) and into
which mounting bolts (37) passing through the end
wall (3, 4) of the end cap (24, 25) may be or are
screwed.

9. Linear drive according to any of claims 6 to 8 char-
acterised in that, by means of the mounting bolt or
bolts (37), a mount (53) suitable for fastening the
linear drive (1) is simultaneously fixed to the outside
of the housing (2).

10. Linear drive according to claim 9, characterised in
that the mount (53) is designed for pivotable mount-
ing of the linear drive (1).

11. Linear drive according to any of claims 6 to 10, char-
acterised in that there is provided on the piston (7)
a piston rod (8a) which passes through at least one
filling body (33) and its assigned end cap (24), where-

in the opening (45) of the filling body (33) through
which the piston rod (8a) passes has an internal
thread, into which is screwed a mounting bolt (37) in
the form of a hollow screw (37a), coaxially encom-
passing the piston rod (8a) and being supported by
its head (40) on the outside of the end wall (27) of
the end cap (24).

12. Linear drive according to claim 11, characterised
in that the hollow screw (37a) has a slide bearing
surface (46) and/or a seal ring (47) and/or a wiper
ring (48) for the piston rod (8a).

13. Linear drive according to any of claims 1 to 12, char-
acterised in that a fluid passage (17, 18) leading at
one end into the working chamber (15, 16) between
the filling body (33, 34) and the piston (7), and at the
other end opening out through a connection orifice
(19) at the outer surface of the end cap (24, 25),
passes through the filling body (33, 34).

14. Linear drive according to claim 13, characterised
in that a sleeve-like connection element (54) defin-
ing the connection orifice (19) is tightly fixed to or in
a wall opening (55) in the end cap (24, 25), and car-
ries connection means (22), for example a connec-
tion thread, for connecting a fluid line (21).

15. Linear drive according to claim 14, characterised
in that the connection element (54) has a gas-tight
adhesive bond with the wall of the end cap (24, 25),
in particular a welded or soldered connection.

16. Linear drive according to any of claims 1 to 15, char-
acterised in that the pipe length (26) is firmly joined
to the side wall (28) of the end cap (24, 25).

17. Linear drive according to claim 16, characterised
in that the pipe length (26) is welded to the side wall
(28) of the end cap (24, 25), in particular through a
laser weld connection.

18. Linear drive according to claim 16 or 17, character-
ised in that the pipe length (26) is fixed solely to the
side wall (28) of the end cap (24, 25), and no direct
fixing measures are provided between the filling
body (33, 34) and the pipe length (26).

19. Linear drive according to any of claims 1 to 16, char-
acterised in that the pipe length (26) and the end
cap or caps (24, 25) have the same wall thickness
throughout.

20. Linear drive according to any of claims 1 to 19, char-
acterised in that the pipe length (26) and the end
cap or caps (24, 25) are made of stainless steel.

21. Linear drive according to any of claims 1 to 20, char-
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acterised in that the filling body or bodies (33, 34)
is or are made of aluminium or polymer material.

22. Linear drive according to any of claims 1 to 21, char-
acterised in that the housing (2) comprises two end
caps (24, 25) and a pipe length (26) extending be-
tween them, wherein both end caps (24, 25) are pro-
vided with a filling body (33, 34).

23. Linear drive according to any of claims 1 to 22, char-
acterised in that the piston (7) is provided with a
piston rod (8a), in particular made of stainless steel,
and passing through at least one end cap (24) and
its assigned filling body (33).

24. Linear drive according to any of claims 1 to 23, char-
acterised in that the shape of the housing (2) is
cylindrical, in particular circular-cylindrical.

25. Linear drive according to any of claims 1 to 24, char-
acterised in that the end cap (24, 25) is a spun or
deep-drawn part.

Revendications

1. Vérin actionné par fluide, avec un boîtier (2) recevant
un piston (7) linéairement mobile et définissant deux
parois terminales frontales (3, 4) et une paroi péri-
phérique (5) tubulaire s’étendant entre celles-ci, au
moins une paroi terminale (3, 4) étant formée par la
paroi de fond (27) d’une calotte terminale (24, 25),
dont la paroi latérale (28) définit une partie de la lon-
gueur de la paroi périphérique (5) et à laquelle se
raccorde un tronçon de tube (26) définissant une
autre partie de la longueur de la paroi périphérique
(5), la calotte terminale (24, 25) renfermant un corps
de remplissage (33, 34) s’appuyant intérieurement
contre la paroi latérale (28) et la paroi de fond (27)
de ladite calotte et fixé en immobilité axiale par rap-
port à la calotte terminale (24, 25), corps qui porte
sur le côté avant une surface d’impact (35) pour le
piston (7), axialement avancée par rapport à la paroi
terminale (3, 4), le tronçon de tube (26) recouvrant
radialement à l’extérieur sur une petite distance axia-
le le corps de remplissage (33, 34), sans s’appuyer
axialement contre ce dernier et tout en assurant un
centrage, et le corps de remplissage (33, 34) étant,
dans la zone située axialement en arrière de son
côté avant, fixé à la calotte terminale (24, 25) du
boîtier (2), caractérisé en ce que le corps de rem-
plissage (33, 34) est fixé à la calotte terminale (24,
25) par des moyens de fixation (36) s’engageant
dans ledit corps et s’appuyant contre la calotte ter-
minale (24, 25).

2. Vérin selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le corps de remplissage (33, 34) est exclusive-

ment fixé à la calotte terminale (24, 25) du boîtier (2).

3. Vérin selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en
ce que le corps de remplissage (33, 34) est vissé à
la calotte terminale (24, 25).

4. Vérin selon l’une quelconque des revendications 1
à 3, caractérisé en ce que les moyens de fixation
(36) sont actifs entre la paroi terminale (3, 4) de la
calotte terminale (24, 25) et le corps de remplissage
(33, 34).

5. Vérin selon la revendication 4, caractérisé en ce
que les moyens de fixation (36) sont actifs exclusi-
vement entre la paroi terminale (3, 4) de la calotte
terminale (24, 25) et le corps de remplissage (33,
34), sans coopération de la paroi latérale (28).

6. Vérin selon l’une quelconque des revendications 1
à 5, caractérisé en ce qu’au moins un trou taraudé
(42) est formé dans le corps de remplissage (33, 34),
trou dans lequel est vissée une vis de fixation (37)
traversant depuis l’extérieur la paroi de la calotte ter-
minale (24, 25) et s’appuyant par une tête (40) contre
la surface extérieure de la calotte terminale (24, 25).

7. Vérin selon la revendication 6, caractérisé en ce
qu’au moins un trou taraudé s’étend axialement
dans le corps de remplissage (33, 34), une vis de
fixation (37), s’appuyant extérieurement par sa tête
(40) contre la paroi terminale (3, 4) de la calotte ter-
minale (24, 25) et au moyen de laquelle le corps de
remplissage (33, 34) est assemblé avec serrage
axial à la paroi terminale (3, 4), étant vissée dans ce
trou taraudé (42).

8. Vérin selon la revendication 7, caractérisé en ce
que le boîtier (2) possède un axe longitudinal (6)
s’étendant au centre du boîtier, plusieurs trous ta-
raudés (42) répartis tout autour de cet axe longitu-
dinal (6) étant formés dans le corps de remplissage
(33, 34), dans lesquels sont ou peuvent être vissées
des vis de fixation (37) traversant la paroi terminale
(3, 4) de la calotte terminale (24, 25).

9. Vérin selon l’une quelconque des revendications 6
à 8, caractérisé en ce qu’une attache (53) permet-
tant la fixation du vérin (1) est en même temps fixée
extérieurement sur le boîtier (2) au moyen de la ou
des vis de fixation (37).

10. Vérin selon la revendication 9, caractérisé en ce
que l’attache (53) est conçue pour la fixation pivo-
tante du vérin (1).

11. Vérin selon l’une quelconque des revendications 6
à 10, caractérisé en ce qu’une tige de piston (8a)
traversant au moins un corps de remplissage (33)
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et la calotte terminale (24) associée à ce dernier est
montée sur le piston (7), le percement (45) du corps
de remplissage (33) traversé par la tige de piston
(8a) comportant un filetage intérieur dans lequel est
vissée une vis de fixation (37) réalisée sous forme
de vis creuse (37a), entourant coaxialement la tige
de piston (8a) et s’appuyant extérieurement par sa
tête (40) contre la paroi terminale (27) de la calotte
terminale (24).

12. Vérin selon la revendication 11, caractérisé en ce
que la vis creuse (37a) porte une surface de palier
lisse (46) et/ou un anneau d’étanchéité (47) et/ou un
segment racleur (48) pour la tige de piston (8a).

13. Vérin selon l’une quelconque des revendications 1
à 12, caractérisé en ce que le corps de remplissage
(33, 34) est traversé par un canal de fluide (17, 18)
débouchant d’un côté dans la chambre de travail (15,
16) se trouvant entre le corps de remplissage (33,
34) et le piston (7), canal qui débouche de l’autre
côté, par l’intermédiaire d’une ouverture de raccor-
dement (19), vers la surface extérieure de la calotte
terminale (24, 25).

14. Vérin selon la revendication 13, caractérisé en ce
qu’un élément de raccordement (54) en forme de
douille, définissant l’ouverture de raccordement
(19), est fixé en étanchéité sur ou dans un percement
(55) de la paroi de la calotte terminale (24, 25), élé-
ment qui porte un moyen de raccordement (22) pour
le raccordement d’une conduite de fluide (21), par
exemple un filetage de raccordement.

15. Vérin selon la revendication 14, caractérisé en ce
que l’élément de raccordement (54) est assemblé
en étanchéité aux gaz par liaison de matière à la
paroi de la calotte terminale (24, 25), en particulier
au moyen d’un soudage ou d’un brasage.

16. Vérin selon l’une quelconque des revendications 1
à 15, caractérisé en ce que le tronçon de tube (26)
est fixement assemblé à la paroi latérale (28) de la
calotte terminale (24, 25).

17. Vérin selon la revendication 16, caractérisé en ce
que le tronçon de tube (26) est assemblé par sou-
dage à la paroi latérale (28) de la calotte terminale
(24, 25), en particulier par un soudage au laser.

18. Vérin selon la revendication 16 ou 17, caractérisé
en ce que le tronçon de tube (26) est exclusivement
fixé à la paroi latérale (28) de la calotte terminale
(24, 25), et il n’existe aucune mesure de fixation di-
recte entre le corps de remplissage (33, 34) et le
tronçon de tube (26).

19. Vérin selon l’une quelconque des revendications 1

à 18, caractérisé en ce que le tronçon de tube (26)
et la/les calotte(s) terminale(s) (24, 25) disposent
continûment de la même épaisseur de paroi.

20. Vérin selon l’une quelconque des revendications 1
à 19, caractérisé en ce que le tronçon de tube (26)
et la/les calotte(s) terminale(s) (24, 25) sont consti-
tués d’acier spécial.

21. Vérin selon l’une quelconque des revendications 1
à 20, caractérisé en ce que le/les corps de rem-
plissage (33, 34) sont constitués d’un matériau à ba-
se d’aluminium ou d’un matériau polymère.

22. Vérin selon l’une quelconque des revendications 1
à 21, caractérisé en ce que le boîtier (2) est cons-
titué de deux calottes terminales (24, 25) et d’un tron-
çon de tube (26) s’étendant entre celles-ci, les deux
calottes terminales (24, 25) étant dotées d’un corps
de remplissage (33, 34).

23. Vérin selon l’une quelconque des revendications 1
à 22, caractérisé en ce qu’une tige de piston (8a),
constituée notamment d’acier spécial et traversant
au moins une calotte terminale (24) et le corps de
remplissage (33) associé à cette dernière, est mon-
tée sur le piston (7).

24. Vérin selon l’une quelconque des revendications 1
à 23, caractérisé en ce que le boîtier (2) est réalisé
de forme cylindrique, en particulier cylindrique circu-
laire.

25. Vérin selon l’une quelconque des revendications 1
à 24, caractérisé en ce que la calotte terminale (24,
25) est une pièce fabriquée par pression ou par em-
boutissage.
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